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Im digitalen Zeitalter spielt die strategische 
Nutzung von sozialen Medien zunehmend 
eine entscheidende Rolle für Unternehmen 
unterschiedlichster Größe. Ein professio neller 
und aussagekräftiger Auftritt in den sozialen 
Medien bietet Chancen für eine effektive 
Marken bildung sowie für die Kunden- und 
Mitarbeiter akquise.

Dabei enthalten der Jahresabschluss und der 
 Lagebericht für viele Stakeholder wichtige 
Informationen, beispielsweise die Fortfüh-
rungsprognose eines Unternehmens oder 
Ergebniskennzahlen. Die sorgfältige und    
ansprechende digitale Darstellung von Infor-
mationen ermöglicht es Unternehmen, eine 
 positive Wahrnehmung zu schaffen und eine 
starke Beziehung zu ihren Stakeholdern auf-
zubauen.

Allerdings sind soziale Medien schnelllebig 
und ständig im Wandel, sie spiegeln gesell-
schaftliche Entwicklungen wider und definieren 

die eigene Branche ständig neu. Aktuelle 
Trends zeigen eine Neigung zu kurzen und 
prägnanten Inhalten. Da die Aufmerksam-
keitsspanne bei der Nutzung sozialer Medien 
gering ist, schalten Stakeholder gedanklich ab, 
wenn ein Beitrag zu kompliziert gestaltet ist. 
Um dieser Kurzlebigkeit gerecht zu werden, 
müssen Informationen für die Nutzung in 
 sozialen Medien aufbereitet werden.

Hier bietet sich die Chance, die teilweise 
schwer verständlichen und unübersichtlichen 
Informationen innerhalb von Jahresabschluss 
und Lagebericht pointiert und adressaten-
gerecht aufzubereiten. Visuelle Elemente wie 
Grafiken und Diagramme, um komplexe 
 finanzielle Informationen übersichtlich und 
verständlich darzustellen, unterstützen dabei. 
Eine solche Kommunikation stärkt die Trans-
parenz und gibt einen niedrigschwelligen 
Zugang zu relevanten Unternehmens-
informationen, die schnell verbreitet und 
verarbeitet werden können.

Für Unternehmen bieten soziale Medien so-
mit die Möglichkeit, relevante Informationen 
effektiv zu präsentieren. Plattformen wie 
 LinkedIn ermöglichen eine ansprechende 
Vorstellung relevanter Unternehmensinforma-
tionen. Da Stakeholder unterschiedliche 
 Interessen am Unternehmen haben, können 
spezifische Informationen an die Bedürfnisse 
sowohl interner als auch externer Stake-
holder angepasst werden.

Dr. Johannes A. Huber
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Geschäftsführender Partner
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// Unternehmen

Das MoPeG kommt – wer muss jetz t handeln?

// Internationales Steuerrecht

Dienstleistungen und Homeoffice: Entwicklungen bei 
 Betriebsstät ten genau beobachten!

Die Änderungen durch das Gesetz zur 
 Modernisierung des Personengesellschafts-
rechts (MoPeG) sind schon länger in aller 
Munde und stehen jetzt kurz vor ihrem  
Inkrafttreten am 01.01.2024.

Ganz akuter Handlungsbedarf besteht noch 
im Dezember bei Unternehmern, die eine 
klassische Betriebsaufspaltung vermeiden, 
indem eine von der eigenen GmbH genutzte 
Immobilie mit einer weiteren Person in GbR 
gehalten wird und der GmbH-Gesellschafter 
in der GbR seinen Willen nicht durchsetzen 
kann. Die Betriebsaufspaltung kann dabei nicht 
nur verhindert werden, wenn dem zweiten 
Gesellschafter mindestens die Hälfte der 
 Immobilien-GbR zusteht. Vielmehr funktioniert 
das Modell auch bei ganz untergeordneten 
Beteiligungen am Vermögen, nämlich dann, 
wenn nach Köpfen abgestimmt wird. In diesen 
Fällen bleibt die  Immobilie steuerlich Privat-
vermögen. Bisher funktioniert das mit einer 
ganz einfachen Mehrheitsklausel im GbR-
Vertrag, da das BGB die Abstimmung nach 
Köpfen als gesetzlichen Grundfall vorsieht. 

Werden grenzüberschreitend Dienstleistungen 
bei Kunden erbracht, wird bisher in vielen 
Fällen davon ausgegangen, dass durch die 
bloße Tätigkeit in Räumlichkeiten des Kunden 
(z. B. Beratung, Schulung) keine dort belegene 
Betriebsstätte entsteht. Es mangelt in der 
 Regel an einer festen Geschäftseinrichtung, 
über die verfügt werden kann. Dieses Ergebnis 
ist aber nicht ein deutig. In einigen Ländern 
wird schon durch die bloße Dienstleistungs-
erbringung eine feste Geschäftseinrichtung 
angenommen. Auch in Deutschland hat der 
Bundesfinanzhof (BFH) kürzlich bestätigt, dass 
ein ausländischer Ingenieur, der in Deutsch-
land Flugzeuge wartet, eine inländische Be-
triebsstätte hat, weil er über einen Spind und 
ein Schließfach verfügt, die im Streitfall für 

Ab 01.01.2024 ändert sich das: Zukünftig gilt 
ohne Regelung im GbR-Vertrag, dass Abstim-
mungen nach den Beteiligungsverhältnissen 
erfolgen. Wer also bisher auf diese Weise 
eine Betriebsaufspaltung verhindert, muss 
dringend  prüfen, ob die Abstimmung nach 
Köpfen im Gesellschaftsvertrag geregelt ist. 
Ansonsten muss noch 2023 eine Anpassung 
erfolgen. Kein Handlungsbedarf besteht 
 dagegen – anders als im Internet teilweise 
propagiert –, wenn die Betriebsaufspaltung 
wegen der gesetzlichen Einstimmigkeits-
abrede vermieden ist. Diese gilt nämlich 
auch nach dem Jahreswechsel noch als ge-
setzlicher Grundfall.

Handlungsbedarf besteht auch im Hinblick 
auf das neue Gesellschaftsregister. Zukünftig 
können nur noch eingetragene GbRs (eGbR) 
Immobilien erwerben, belasten oder ver-
äußern. Steht also ein solcher Vorgang an, 
sollte dieser in zeitkritischen Fällen noch  
2023 stattfinden. Denn das Gesellschafts-
register beginnt mit den ab 2024 notwendi-
gen Eintragungen erst im Januar. Möglicher-

eine ausreichend feste örtliche Bindung ge-
sorgt haben. Ähnliche Konstellationen können 
sich bei Reinigungs- oder Montagedienstleis-
tungen ergeben.

Ähnlich wie bei der Dienstleistungs erbringung 
beim Kunden wird bei Tätig keiten im Home-
office, das in einem anderen Land belegen 
ist, derzeit im Normalfall keine Betriebsstätte 
angenommen. Das ist durch die Recht-
sprechung des BFH (noch?)  gedeckt, da es in 
aller Regel an der notwendigen Verfügungs-
macht des Unternehmens über das Home-
office des Beschäftigten fehlt. Manche anderen 
Länder rücken hiervon aber bereits ab. Auch 
die OECD, die für Auslegungen im internatio-
nalen Steuerrecht maßgeblich ist, lässt eine 

weise drohen längere Wartezeiten, die  Käufe 
oder Veräußerungen kurz nach dem Jahres-
wechsel unmöglich machen. In einschlägigen 
Fällen empfehlen wir, rechtzeitig Kontakt mit 
einem Notar aufzunehmen, um eine sinnvolle 
Vorgehensweise abzuklären. Gleiches gilt, 
wenn Anteile an einer GmbH von einer GbR 
erworben oder verkauft  werden sollen.

Aus grunderwerbsteuerlicher Sicht ist da-
gegen bisher angenommener Druck wieder 
entfallen: Lange bestand die Befürchtung, 
dass Befreiungstatbestände bei der Grunder-
werbsteuer für Gesellschafter von Personen-
gesellschaften ab dem 01.01.2024 als Reflex 
auf das MoPeG nicht mehr gelten könnten. 
Dem ist der Gesetzgeber Mitte November mit 
einer Änderung im Grunderwerbsteuerge-
setz entgegengetreten, sodass allein aus 
diesem Grund Anteilsübertragungen nicht 
mehr bis zum 31.12.2023 erfolgen müssen. 

Das grunderwerbsteuerliche Durcheinander 
der vergangenen Wochen kommentieren wir 
auf Seite 3 dieser Ausgabe.

andere Sichtweise anklingen. Unternehmen, die 
ausländische Mitarbeiter aus deren Home-
office arbeiten lassen, sind deshalb gut 
 beraten, die Ent wicklungen genau im Auge zu 
behalten.

Aber nicht nur im Steuerrecht droht Un-
gemach, auch im Arbeits- und Sozial-
versicherungsrecht stehen Arbeitgeber bei 
der grenzüberschreitenden Beschäftigung 
vor zahlreichen Herausforderungen. Neben 
eigenen Mitarbeitern rücken auch die  
Freelancer immer stärker in den Fokus der 
 Behörden. Diesen Themen werden wir uns in 
unseren nächsten Ausgaben widmen.
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Grunderwerbsteuer – Wechselbad der 
 Gefühle

// Alle Steuerzahler

Neues zum häuslichen Arbeitszimmer und zur  
Homeoffice Pauschale ab 2023

KOMMENTAR

Die steuerliche Anerkennung des häus lichen 
Arbeitszimmers durch das Finanzamt war 
bisher mit hohem Aufwand und vielen Nach-
fragen verbunden. Damit ist ab 2023 Schluss, 
denn jetzt gewährt der Gesetz geber anstelle 
der einzeln nachzuweisenden Aufwendungen 
für das Arbeitszimmer eine Jahrespauschale 
von maximal 1.260 €. Allerdings wurden die 
Voraussetzungen hierfür erhöht. Ab 2023 
kann ein Arbeitszimmer nur noch dann ange-
setzt werden, wenn es den Mittelpunkt der 
gesamten betrieblichen und beruflichen 
 Betätigung bildet. Damit entfällt der Ansatz 
des Arbeitszimmers ab 2023 für viele,  

z. B. Vermieter, Dozenten, Lehrer und Außen-
dienstler. Der Gesetzgeber hat mit dem 
 Jahressteuergesetz 2022 als Ersatz für diese 
Berufsgruppen die neue  Tagespauschale als 
Sonderregelung eingeführt. Die neue Tages-
pauschale dient auch als Ersatz für die Ende 
2022 auslaufende Homeoffice-Pauschale. 
Diese neue modifizierte Home office-
Pauschale beträgt jetzt 6 € pro Tag (vor-
her 5 €) und maximal 1.260 € pro Jahr (vor-
her maximal 600 €) und wird damit für  
maximal 210 Tage gewährt (vorher maximal 
120 Tage). Voraussetzung für den Ansatz der 
Pauschale ist, dass die  betriebliche oder 

 berufliche Tätigkeit an den jeweiligen Tagen 
zeitlich überwiegend in der häuslichen 
 Wohnung ausgeübt wird. Da rüber hinaus 
darf an diesen Tagen keine  außerhalb der 
Wohnung belegene erste  Tätigkeitsstätte auf-
gesucht werden, außer dort steht für diese 
Tätigkeit dauerhaft kein anderer Arbeitsplatz 
zur Verfügung. Damit kann die Tages-
pauschale von den Berufsgruppen genutzt 
werden, für die der Abzug des Arbeits-
zimmers entfallen ist. Zudem ist die Möglich-
keit eröffnet, die Tagespauschale auch für 
nebenberufliche Tätigkeiten steuermindernd 
anzusetzen.

Ende Oktober verdichtete sich die Sorge, 
dass ab 01.01.2024 Grunderwerbsteuer-
befreiungen für Immobilientransaktionen 
 zwischen Gesellschaftern und ihren Personen-
gesellschaften oder zwischen beteiligungs-
gleichen Personengesellschaften nicht mehr 
gelten könnten, allein weil zu diesem Zeit-
punkt die Änderungen des Gesetzes zur 
Modernisierung des Personengesellschafts-
rechts (MoPeG) in Kraft treten werden. Hinter-
grund ist, dass der Gesetzeswortlaut den 
Begriff „Gesamthand“ verwendet, der ur-
sprünglich aus dem BGB stammt, dort nun 
aber durch das  MoPeG abgeschafft wird. 
Obwohl der  Gesetzgeber ausdrücklich dar-
auf hinge wiesen hat, dass die Änderung keine 
Auswirkungen auf das Steuerrecht haben 
soll, häuften sich Äußerungen, dass das für 
die Grunderwerbsteuer nicht gelte. Ob nun 
aus echter Sorge und um drohenden Schaden 
abzuwenden oder dem Wunsch, die eigene 
Steuerkenntnis möglichst schnell und breit zu 
demonstrieren – das Thema war jedenfalls in 
der Welt. Es gab aber auch Gegenmein-
ungen: Einige Steuerrechtler zeigten gut be-
gründet auf, warum die Problematik tatsäch-
lich gar nicht bestehe, andere setzten auf 
eine klärende Lösung des Gesetzgebers 
oder jedenfalls der Finanzverwaltung. Ob 
die Steuerbefreiung am 01.01.2024 tatsäch-
lich weggefallen wäre, hätte wohl letztendlich 
der Bundesfinanzhof entscheiden müssen. 
Dazu wird es aber hoffentlich nicht kommen.

Ende September griff nämlich der Bundesrat 
die Befürchtung auf und regte beim Gesetz-
geber im Rahmen eines Gesetzes zur Umset-

zung der globalen Mindestbesteuerung eine 
gesetzliche Lösung an. Eine Woche später 
– Anfang Oktober – wies die Bundes-
regierung diesen Vorschlag mit einer über-
raschend ausführlichen Gegenäußerung 
 zurück. Sie verwies dabei ganz ohne Not auf 
verfassungsrechtliche Bedenken wegen der 
Ungleichbehandlung von Personen- und 
 Kapitalgesellschaften sowie das EU-Beihilfe-
recht – Themen, die mit der durch das MoPeG 
ausgelösten akuten Problematik in keinem 
Zusammenhang stehen. Ein Scheingefecht 
also, das aber die Richtung der Ent wicklung 
deutlich macht. Allerdings auch verbunden 
mit dem sehr vagen Hinweis, möglicherweise 
im Wachstumschancengesetz eine Übergangs-
regelung zu schaffen. Der Regierungsent-
wurf von Anfang September enthielt  jedoch 
keine solche Regelung. Mitte Oktober insis-
tierte der Bundesrat und pochte in  seiner 
Stellungnahme nochmals auf eine  gesetzliche 
Lösung. Mangels erkennbarer Reaktion wurden 
inzwischen selbst die  optimistischsten Berater 
nervös. Anstehende einschlägige Immobilien- 
oder Anteilsübertragungen sollten ins aktuelle 
Jahr vorge zogen werden. Wie so oft am 
 Jahresende begann der große Run auf Notar-
termine.

Dann, am 15.11., brachte die Beschlussemp-
fehlung des Finanzausschusses die Wende: 
Die erhoffte gesetzliche Lösung war ent-
halten. Am 17.11. der endgültige Beschluss 
– Notartermine wurden wieder abgesagt. 
Eine Woche später der nächste Schock: Der 
Bundesrat schickt das ganze Gesetz in den 
Vermittlungsausschuss. Wieder fehlt es an 

einer klaren gesetzlichen Regelung. Am 
15.12. ist die letzte Möglichkeit, das Gesetz 
noch 2023 endgültig zu verabschieden. Ob 
es dazu kommt? Unklar! Damit bleibt nur  
zu hoffen, dass jedenfalls in diesem Punkt 
Einigkeit herrscht und die Regelung – gege-
benenfalls auch noch 2024 – mit Wirkung 
zum Jahresanfang so verabschiedet wird.

Aber selbst damit wäre das Problem nicht 
vom Tisch: Die Regelung entfällt nämlich 
 automatisch am 01.01.2025. Damit geht das 
große Rätseln und Warten weiter, vor allem 
weil die bisher vorgesehene Regelung zur 
 Absicherung von Übertragungen in der 
 Vergangenheit fehlt. Die Grunderwerbsteuer 
wird wohl weiter verschärft und nimmt 
 Immobilienpersonengesellschaften Flexibilität, 
anstatt auch für Kapitalgesellschaften wirt-
schaftlich sinnvolle Regelungen zu schaffen.

Josef Lippert
vereidigter Buchprüfer, Steuerberater
Partner
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// Schenken und Vererben

Ausgleichspflicht unter Geschwistern bei vorweggenommener Erbfolge

Wir freuen uns  
über einen neuen 
 Wir tschaf tsprüfer!

Wir sind glücklich und stolz, dass wir dieses 
Jahr zum zweiten Mal einen frischgebacke-
nen Wirtschaftsprüfer aus unserem Haus 
vorstellen dürfen: Unser Kollege Simon 
Hitzelberger hat im November das an-
spruchsvolle Examen zum Wirtschafts-
prüfer mit seiner letzten mündlichen Prüfung 
bestanden – für ihn und auch für unsere 
Kanzlei ein toller Erfolg! Wir freuen uns 
sehr über den Nachwuchs aus den eigenen 
Reihen und gratulieren ganz herzlich!
 
Simon Hitzelberger wird unsere Mandanten 
auch als Wirtschaftsprüfer weiterhin tat-
kräftig unterstützen und in eine verant-
wortungsvolle Position hineinwachsen. 

ATG INTERN

 Seinem bisherigen Spezialgebiet, der 
 steuerlichen Beratung zu internationalen 
Verrechnungspreisen und deren Doku-
mentation, wird er dabei treu bleiben.
 
Wir wünschen ihm persönlich viel Erfolg 
und freuen uns auf die gemeinsame Arbeit.

Abkömmlinge erben von Gesetzes wegen 
jeweils zu gleichen Teilen. Wenn aber bereits 
vor dem Erbfall Zuwendungen an die Kinder 
erfolgen, stellt sich regelmäßig die Frage, ob 
solche im Erbfall auf den Erbteil des Zu-
wendungsempfängers angerechnet werden 
müssen und damit eine nachträg liche Aus-
gleichspflicht besteht.

Nach dem BGB sind Vermögensüber-
tragungen durch den Erblasser zu dessen 
Lebzeiten nach seinem Tod von seinen Ab-
kömmlingen zur Ausgleichung zu bringen, 
wenn diese zu gleichen Teilen erben und 
wenn der Erblasser bei der Zuwendung die 
Ausgleichung angeordnet hat. Nach einer 
Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) 
Koblenz kann eine solche ausdrückliche 
 Anordnung der Ausgleichung jedoch auch 
entbehrlich sein. Das OLG machte dabei 
deutlich, dass eine Anordnung zur späteren 
Ausgleichung auch stillschweigend geschehen 
kann. Wenn  erheblicher Grundbesitz zu 
 Lebzeiten im Wege der vorweggenommenen 
Erbfolge auf einen von mehreren Abkömm-

lingen übertragen wird, kann die Auslegung 
des Vertrags ergeben, dass es sich um eine 
ausgleichspflichtige Zuwendung handelt, 
ohne dass die Ausgleichspflicht ausdrücklich 
angeordnet werden muss. Bei der Aus legung 
wird insbesondere ermittelt, ob durch die 
vorzeitige Grundstücksübertragung eine 
Besserstellung des Abkömmlings bezweckt 
ist, der das Grundstück erhält, oder dieser 
eben nur zeitlich vorgezogen bedacht werden 
soll. Die Formulierung „im Wege der vor-
weggenommenen Erbfolge“ lässt nach Ansicht 
des Gerichts erkennen, dass der Abkömm-
ling, der das Grundstück vorweg bekommt, 
nicht bessergestellt  werden soll als seine 
Geschwister, sondern seinen Erbteil nur 
 früher erhält. Er ist damit nach dem Erbfall 
gegenüber seinen Geschwistern ausgleichs-
pflichtig.

Als Konsequenz dieser Rechtsprechung soll-
ten bereits vollzogene Übergabeverträge 
nochmals überprüft werden. Insbesondere 
wenn die Formulierung „im Wege der vor-
weggenommenen Erbfolge“ gewählt wurde, 

ist zu überlegen, ob wirklich gewollt ist, dass 
der übertragene Vermögensgegenstand im 
Erbfall von dem begünstigten Abkömmling 
wieder ausgeglichen werden muss. Anderen-
falls sollte dringend durch testamentarische 
Anordnung ein abweichender Wille festge-
halten werden. Nur durch eine Verfügung 
von Todes wegen, also Testament oder 
 Erbvertrag, kann die Ausgleichspflicht nach-
träglich ganz oder teilweise ausgeschlossen 
werden. Zudem bewirkt allein die Errichtung 
eines Testaments, bei der die Abkömmlinge 
auf eine von den gesetzlichen Bestimmun-
gen abweichende Erbquote gesetzt werden, 
dass die Ausgleichspflicht ausgeschlossen 
wird. 

Das gilt übrigens auch für den umgekehrten 
Fall: Will der zukünftige Erblasser dafür 
 sorgen, dass eine Vermögensübertragung, 
bei der er keine Ausgleichsverpflichtung an-
geordnet hat, im Erbfall ausgeglichen wird, 
kann er deren nachträgliche Anordnung 
ebenfalls ausschließlich testamentarisch 
 erreichen.
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